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Beilage zum Intelligenz - Blatt
Nro. 7z. Montag den 12. Septemler 1325.

Oberamt Rottenburg.
Rvttenburg . (Aufhebung einer Sperre

betreffend .) Da man von dem Milzbrand

unter denSchweinen in den diesseitigen Amts«
orten Hailfingen , Seebrvnn und Wendels-
heim keine Spuren mehr bemerkt , so wird
hiemit in Folge hbhern Befehls die dirßfallS
angeordnete Sperre aufgehoben und der freie

Verkehr mit diesen Z Ortschaften wieder ge¬
stattet.

Den 9 . Septbr . 1825.
K . Oberamt.

Stuttgart.  Nächsten Freitag den
16 . dieß , Vormittags 9 Uhr wird eine be¬
deutende Anzahl ausgemusterter Militair-

Pferde auf dem Arsenalplatz in Ludwigs¬
burg  gegen gleich baare Bezahlung im
Aufstreich verkauft werden.

Den 7 . Septbr . 1825.
K . KriegSrath.

Tübingen. ( Bekanntma chung die
Capitalsteuer -. Aufnahme in der Stadt be¬
treffend . ) Die Capitalsteuer - Aufnahme
in hiesiger Stadt für 18Z »- wird am

Dienstag den 1,Z. d. M.

Morgens s Uhr auf dem Rathhause ihren
Anfang nehmen.

Au dem Ende wird der Bürgerschaft
Folgendes bekannt gemacht:

1) Alle hiesigen Jnnwohner, mit AuS,
nähme der UniversitatS - Angehörigen

und mit Ausnahme derjenigen , welche

ihre Capitalien bei Oberamt angegeben
haben , werden andurch aufgefordert,
ihre Privat - Capitalien

verzinnsliche oder unverzinnSliche
Aieler und andere verzinnsliche
Activ . Forderungen,

Wechsel,
sie mögen im Inn - oder Auslande
stehen,

bei der AufnahmS - Deputation auf

dem Rathhause mündlich oder schrift¬
lich anzugeben.

2 ) Die Pfleger und Verwalter von öffent¬
lichen oder Privat - Sassen haben im
Namen ihrer Verwaltungen die Ca¬

pitalien anzuzeigen und sind für die
richtige Angabe verantwortlich.

L) Die Gehülfen und Dienstboten sind
von ihrer Herrschaft zur Angabe ihre»
Capitalien aufzuforde 'rn.

4 ) Wer die Befreiung von der Steuer
ansprechen will , hat dieß der AufnahmS,
Deputation sogleich anzuzeigen , in die,

sem Fall aber dann auch seine Casscn-
Capitalien anzugeben , damit für die
Lassen die nbthigcn Urkunden ausge¬
stellt werden können.

5) Da manche Personen der Meinung sind,
daß sie , wenn ihre Capitalien sich gegen
der vorigen Aufnahme weder vermehrt,

noch vermindert haben , solche nicht
wieder angeben dürfen , oder daß auch

dann »ine wiederholte Angabe über-



flüssig setz , wenn sie im vorigen Jahr
freigesprochen worden , so wird hier be¬
merkt , daß eine solche Entschuldigung,
nicht mehr angenommen werde , sondern
daß Jedermann , der Capitalien besitzt,

solche bei jeder Aufnahme wieder an,
geben müsse.

6) Die Capitalien sind nach dem Besitz¬
stand vom 1 . Juli 1825 anzugeben,
was also seit diesem Tag abgeldSt wor¬
den ist , darf nicht abgezogen werden.

7 ) Die Anzeige kann von
Morgens s Uhr an , an jedem Tage —

mit Ausnahme des Samstags — auf

dem Rathhause geschehen.

Am 22 . September d. I . wird bas

Protokoll geschlossen . Wer also bis dahin
nichts angegeben hat , von dem wird an,

genommen , daß er nichts angeben wolle.
Dieser hat sich daher im Falle der Ver,
heimlichung der festgesezten Strafe des
tzfachen Betrags der Steuer zu gewärtigen.

Den io . Septbr . 1825.

Die Aufnahms - Deputation .-
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